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Der Wälderverkauf der kathol. Korporation
zu St. Gallen im Jahre SSSG.

(Mit einer Tabelle,)

Es hat wohl kein ZeitungSlescnder Forstmann den Ver«

kauf der Waldungen der katholischen Korporation in St. Gallen
und die hiefür ausgeschriebenen Bekanntmachungen in den öffent«

lichen Blättern übersehen und manchem derselben wird eS gegan-

gen sein, wie dem Schreiber dieser Zeilen, den dabei ein ebenso

wehmüthiges als beängstigendes Gefühl für die Zukunft der

Wälder beschlich, wenn er dachte, was wohl geschehen würde,

wenn alle Korporationen in ähnlicher Weise die Waldungen
nur einem einfachen NechnungSercmpel unterstellten, wie die

Finammänner, welche in dieser Angelegenheit den Ausschlag zu

geben hatten. Ueber die Richtigkeit des finanziellen Theils ihrer
Rechnung oder Spekulation kann auch der Forstmann keine Ein«

Wendung machen, denn daß der Gesammt-ErlöS aller verkauften

Waldungen von 515756 Fr, à 4'/- "/» oder 5°/° der Kor«

poration von nun an mehr eintragen dürfte, als die gesammte

Waldfläcbe von 762 Juch, im nachhaltigen Betrieb bewirthschaft
tet, abwerfen konnte, wollen wir nicht im Geringsten beanstan-

den, waS aber die Folgen hievon für den Gesammtkanton sein

werden, ist eine ganz andere Frage und wir glauben sie werden

höchst wahrscheinlich ungünstige sein. DaS Forstgesey des Kan-
tons St. Gallen besitzt leider keine Bestimmung, welche den

Verkauf von GemeindS- oder KorporationS-Wäldern verbietet,
somit konnte auch diesem für unsere Verhältnisse großartigen
Wälder-Verkauf daS Erequatur nicht auf Gründ einer Gesetzes«

Bestimmung verweigert werden. Wenn nun eine der reichsten

Korporationen ihre Waldungen als ein zu wenig rcntirendeS

Besitzthum zum größten Theil veräußert, weil sie dadurch höhere

Einnahmen erzielen kann — ist dann ein vernünftiger Grund
vorhanden, daß irgend eine Gemeinde des KantonS nicht auf
ganz gleiche Weise mit ihren Waldungen verfahre? Es ist nun
aber eine im Allgemeinen anerkannte Thatsache, daß wenn irgend
Jemand im Stande ist Waldbcsitz eben wegen seiner geringeren.
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Rentabilität, zu behaupten und denselben forstlich zu bewirthschaft
ten, so sind dieß die sogenannten moralischen oder juridischen

Personen und von diesen in erster Linie der Staat, in zweiter
Linie die Gemeinden und Korporationen, weil sie den Waldbesitz

nicht nur für eine jetzt lebende Generation, sondern für alle die

noch nachkommen werden, zu benutzen und zu bewirthschaften im

Falle sind und weil die Waldungen nicht nur wegen des Holz-
Nutzens den sie liefern, sondern auch noch wegen ihren weiteren na-
tional-ökonomischen und klimatischen Einflüssen von höchster Wich-
tigkeit sind. Aus diesen Gründen sollte die reine Geldspekulation
bei dieser Art Waldbesitzcr mindestens nicht bis guf dre äußerste
Spitze getrieben werden dürfen. Die Privaten, in deren Be-
sitz nun der weitaus größte Theil dieser Wälder der katholischen

Korporation von St. Gallen überging, haben dagegen keine

so weitgehende Verpflichtungen in ihrer Eigenschaft als Wald-
besttzer, wie der Staat, die Gemeinden und Korporationen; sie

holzen dieselben bald möglichst auf Spekulation ab, machen wo
es immer zuläßig sein wird, Acker- oder Mattland aus dem

Waldboden, und wo dieß nicht möglich, wird, in der Regel we-

nigstens, für die geregelte Nachzucht der Wälder sehr wenig ge-

schehen! 212^ftg Juch, sind auf diese Weise sammt Grund und
Boden verkauft worden, wovon der Staat nur 87,zz Juch. kaufte.
Die Korporation behielt nur 21G/z Juch. mit Holz bestandenen
und 278s/z Juch. abgeholzten Waldbodens für sich. Der Arti-
kel 33 des Forstgesetzes von St. Gallen schreibt zwar vor, daß:
„ohne Erlaubniß des Kleinen Rathes keine Gemeinde- und

Korporations-Waldungen ausgereutet, urbar gemacht oder

in Weide umgewandelt werden dürfen," diese Bestimmung hat
aber auf die in Privat-Bcsitz übergangenen Waldbezirke, insofern
sich dieselben hinsichtlich ihrer Lage :c. dazu eignen, keine Kraft.
Es soll auch bei dem Verkauf dieser Wald-Parzellen, (wie Schret-
ber dieser Zeilen vernommen) keinerlei hemmende Bestimmung
in dieser Beziehung aufgestellt worden sein! -- Da nun der

Privatmann beim Kauf von Waldungen nur spekuliren kann,

will und muß, so läßt sich leicht ermessen, welches Schicksal die-

jcnigen Wald-Parzellen haben dürsten, so in Privatbesitz über-



Sehätztmgstabelle über die Waldungen der kathol. Korporation von St. Gallen I8SS.»)

8
9

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19
2»
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

34

». b. e.

Der Parzellen-

Name. Lage.
Größe

Ziich.

Weicrweiv
Nottenberg

Spieltrückli
Hörlen

Nottenbach

Bachholz

Langbruck

Hohlweg
Kasperstöcken

Neuwald
Kobelwald

Kalkholz
Leuentobel

Bei St. Georgen
Ob St. Georgen

dito
dito
dito

Ob St. Georgen!
bei der Fabrik s

Hinter Rotmont

dito

diio
Ob Notkersegg
Rorschacherberg

dito

Galgentobelj

Rechenwald j Bei Bruggen

Gaiserwald
ob Adtwyl

Goßau

dito

dito

Henau
dito

N Helfenschwyl
Oberbüren

Niederglatt
Waldkirch
Gaiserwald

dito
dito
rito
dito

dito

dito
dito

dito

dito

Anschwylerwald

Saugrub

Wiesholz

Rothhvlz

Stutzholz
Gatterbölzle

Bischofswald
Oberbürenwald

Nehberg
Tugstein

Untersekiholz

Obersekiholz
Schwendiwald

Oberteufen
Untertcufen
Oberholz
Nauhwics

Ober-Brudertobel

Unt. - Brudertobel

Dobelholz

Summa j^02
°) Siehe Anmerkung auf der Rückseite

25-/«
26'/«

2

2-/«
11'/-

13'/.

27

11V.
2'/-

43
50'/«
5Vz

10

55

53 Vz

1l'/«°
75

13'/«

^5
31

40'/«
42'/z
26'/z

2'/-
IV-

27
3'/-

23'/z
26'/-
10'/-
7

13-/«

6

5i. r. s,. i.
Davon zur Veräußerung beantragt -

Juch.

2 V«

13'/-

UV«
2V-

50'/«
5'/z

10

Bodcnwerth

K. Tê.

/io
sV

31

42'/z

2V-
IV-

3'/-

26'/-

110
100

400

102
100

100
100
100

70
8->

100

100

100
100

86

100

100

220
200

5400

1200
250

5025
559

1000

Abzuholzen.

20
61

3100

4200

150
150

300

2650

600
25179

Juch.

17

3'/-
2
2 V«

11'/-

13'/-

11V«
2'/-

43
43
5V-

10

53Vz

11'/..
30

2/

"/5
31

40'/«
4,'/«
26'V

2V-

11

3V-
10V.
26'/-
10'/-
7

6

Klafter
Werth es Holze«

> Pr. Klftr. Total

1940
110
312
80

935

940

965
101

4470
1,36
508
300

5190

832

2025

14
14
14
15
13

14

12

11'/-
14
1!
12
11

13

13

13

27160
5390
4368
1200

12155

1316»

11580
1176

62530
12496
6096
3300

20 9
12 8

1094 11

3592 13
1265 ItV
3208 11

250 10
22 9

1185 11
192 10

1105 11
189!» 12
1294 13
810 11

575 10

140 10

G e sammt-
wertn vo>
Holz un.

Boden.

Frkn.
27160

5390
4588
1400

12155

18560

12780
1426

6253!)
17521
6646
4300

71370

10316

26325

180
96

12034
46696!
14547!
35288

1500!
198

13035!
1920

12155!
2263!'
16822
9240

575 /
1400

Wurde
verkauft

UM

Frkn
18110

4800
1450

18650

14200
1700

17600
7650
5900

71370

10316

26325

200
160

15134
46696
18747
35238

1750
348

13035
2220

12155
25330
16822
9240

5750!

200V

470

15200
i

20100
s

2450
625

265V
»

29000

2400

IN. n. o.
Eigenthum d Korporation z» verbleiben

Total ^Z'boiz.
ten Boten

Juch. Juch.

17

3V-

11'/-

25 V«

26'/4

UV-

27

43 43

55

Mit Holz bestanden

Juch. Holzart

S3Vs

11'/.°
75

13'/«

40'/«

W'/-

27

23'/s

10'/-
V

13V'.

53 Vs

11'/.°
27

5

ê/4
26-/5

ZI

19Vz

10'/-
7

8V4
22V4

13
14

6
15
34

Rothtannen und Lârch.
Lärchen und Kieern.

(Lärch u. Kiefern auf 2'
Linie setzen.)

Rothtannen und Fohren
Larch. Rothtann.Fohren.

Rothtann«!! ». Weist.
Lärchen u.Nothtannsn.

Zs) Lärchen u. Rothtannen.

23 V.rschiedene Arten.
12 î Archen u. Rothtannen.

I ^ Rotbtannen.

16

12V-°!

Noth-Wei'ßtan. Fohren.

Rothtannen.

gemischtischt^' z

483/2 36728 462713!487892 j>489V,V 278/5« Sl0'V»'
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gingen. — Wir fragen noch einmal, dürste cS für das allge-
meine Wohl St. Gallens räthlich erscheinen, wenn jede Gemeinde
in gleicher Weise mit ihrem Waldbesitz nur Geldspekulation
treiben wollte? Und da jeve dasselbe Recht dazu hätte, wie die

reichste Korporation der katholischen Stiftungen, so antworten

wir, bessere Belehrung vorbehalten, daß dieß ein für dortige
Wald-Verhältnisse beklagenswerther Schritt war, zumal wenn
keinerlei Vorbehalte hinsichtlich des Wiederanbaues der abgeholz-
ten Wald-Parzellen gemacht wurden. — Wir glauben übrigens,
daß wenn die katholische Korporation ihre Waldungen durchaus

hätte in Geld verwandeln wollen, sie dieß auch noch auf einem

anderen, für das Ganze weniger nachtheiligen Wege in der

Art hätte vornehmen können, daß sie selbst die AbHolzungen im
Großen angeordnet und den Detail-Verkauf des Holzes vorge-
nommen, immer aber den Boden wieder zur Walvkultur für sich

behalten hätte. In 10-15 Jahren wären auf diese Weise die

haubaren Bestände gefällt und sofort wieder kultivirt und dem-

gemäß der Waldboden ganz erhalten worden. Bei den jetzigen

hohen Holzpreisen wären ohne Zweifel die Summen der jetzigen

Verkäufe ganzer Waldbezirke noch durch den Detail-Verkauf der

Hölzer überstiegen worden, und wenn dann auch allerdings mehr
Kultur- und Verwaltungs-Kosten auf die 702 Juch. als auf
die nun verbleibenden Juch. hätten verwendet werden

müssen, so wäre dagegen das bleibende Waldkapital-Vermögen
nach dem letzten Abtriebsschlag bereits wieder im Zunehmen ge-
Wesen und nach abermals äO—60 Jahren würde die dannzuma-

lige katholische Korporation wieder in gleicher Weise einen Holz-
Verkauf haben vornehmen können. Daß die katholische Kor-
poration, wenn sie nur den nachhaltigen Ertrag aus ihren Wald-

ungen nutzte einen geringeren Zins zog, unterliegt keiner Frage,
zumal wenn vielleicht die Bctriebsreguli.ung den Jahres-Etat
bei hohem Umtrieb des Hochwaldes, nur sehr niedrig gestellt

hatte. Hat aber eine solche Korporation, welche nicht wie eine

Gemeinde jährlich gleiche oder gar noch jährlich steigende Holz-
Abgaben befriedigen muß, einen streng nachhaltigen Beirieb zu

führen nicht nöthig, so hindert sie gar nichts auf einmal viel
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größere Schläge zu führen run so möglichst großen Gewinn
beim Holz-Verkauf zu machen u, dgl, m.

Es wäre eine Thorheit wollte man da auf streng nachhal-

tigen Ertrag wirthschaften, wo dieß in keiner Weise durch die

Umstände verlangt wird und wo im Gegentheile diese einen

aussehenden Betrieb für den Wald-Eigenthümer viel Vortheil-

haftcr erscheinen läßt. — Bedenkt man nun aber, daß die der

Korporation verbleibenden Iuch. WaldbodenS immerhin
noch etwelche VerwaltungSkosten verursachen, so wäre die Ver-

waltung der ganzen Fläche von 702 Iuch, nicht viel kostspieli-

ger, ja verhältnißmäßig sogar wohlfeiler zu stehen gekommen,

denn größere Waldflächen erfordern vcrhältnißmäßig immer ge-

ringcre VerwaltungSkosten als kleinere Waldflächcn, Die aller-

dingö größeren Kapital-Anlagen für Kulturkosten von 212'^
Iuch, hätten sich jedenfalls eben so gut verzinset als die, nun
auf dem als abgeholzter Waldbodcn der Korporation verbleibenden

278//z Iuch,, zu verwendenden Kultur-Beträge—sie wären eine

Kapital-Anlage rückzahlbar in 60 — 7V Jahren gewesen. — Die
Sache wäre noch einfacher gewesen, wenn die Korporation innert
10 Jahren alljährlich 50 — 70 Iuch abgeholzt und in gleicher

Weise wieder angepflanzt hätte. Wie vortheilhaft wären hiebei
die stetsfort noch steigenden Holzpreise einer Steigerung deS

Mehr-Erlöses zu statten gekommen und die Kultur einer Ju-
charte im großen Durchschnitt wäre wischen 15 und 20 FrS,
zu stehen gekommen, — Wir kennen die Beweggründe nicht,
warum die Korporation von 212'^ J»ch. auch den Grund
und Boden der Waldungen mit verkaufte - muthmaßen aber,

daß dieselbe diese Art des Verkaufes in ihrem höchsten Interesse
hielt, Aus dem bereits Angeführten und weil wir aus Ersah-

rung wissen, daß man bei jedem Detail-Verkauf des Holzes
auf den Schlägen viel mehr Gewinn zieht, als wenn man nur
das Holz-Ergebniß stehend und zusammen verkaust, geschweige

denn, wenn man ganze Waldbezirke versteigert, bei denen nur
Einzelne wenige konkurrriren können — sind wir jedoch der

bestimmten Ansicht, daß dieß nicht das lukrativste Verfahren
des Verkaufs war und möchten bezweifeln, ob hierüber die Fi-
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mânner ganz überzeugende Gründe für eine solche Art des

Verkaufes hatten. Wir meinen übrigens eS wäre Sache der

Regierung und des Großen Rathes gewesen in diesem oder

einem ähnlichen Sinne den Verkauf zu modifiziren, indem dadurch
die Zwecke der katholischen Korporation in gleicher Weise, ja so-

gar noch besser wären erreicht worden — und für das Ganze
wäre ein solcher Ausweg jedenfalls besser gewesen!

Da cS immerhin einiges Interesse gewährt von diesem Wal-
der-Vcrkauf in unserem Forstjournal Akt zu nehmen, fügen wir
demselben eine Schätzungs-Tabelle bei, wie selbe vom Neuen

Tagblatt von St. Gallen mitgetheilt wurde. Zum besseren Vcr-
ständniß bemerken wir nur noch, daß die Klafter der Schätzung

nur zu 2 Fuß Scheitlängc angenommen sind, daher die 50 ck

Derbmasse leicht begreiflich werden. ES gewährt übrigens diese

Schätzungstabelle bei näherer Betrachtung für den Fachmann
auch sonst noch mehrere interessante Faktoren. Seither hat die

Versteigerung wirklich stattgefunden und wir sind im Falle von
einzelnen Parzellen die Erlöse mittheilen zu können, die wir der

Tabelle beifügten.
Die nur zum Abholzen bezeichneten Parzellen waren ge-

schätzt zu 354782 Fr. der Erlös war 370911 Fr.
Die mit Holz und Boden

zu verkaufenden Parzellen
waren geschätzt zu 132950 „ „ „ „ 144845 „

In Summa 487732 Fr. der Erlös war 515756 Fr.
Eine Parzelle Nr. 20 geschätzt mit 160 Fr blieb unverkauft.
Der Staat hat gekauft Holz und Boden der Partellen

Nr. 11, 12, 21 zusammen an Fläche 87,zz Inch, um 40450 Fr.
Von den nur zum Abholzen bestimmten Parzellen hat Herr

Nationalrath Schubigcr (einer der Schätzer aus dem engern
Ausschuß der großräthlichen Kommission) in Uznach beinahe

alle gekauft um die Stimme von 351501 Fr. — Zu der Reka-

pitulation aus der Rückseite der Tabelle möchten wir nur die

Bemerkung uns erlauben, daß uns die Berechnung des Jetzt-

werthes der 278 Juch. abgeholzten BodenS, welcher der Kor-
poration nach der Abfuhr des Kwl-es verbleiben. denbalb als
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nicht ganz richtig erscheint, weil der Boden ohne Kultur keine Wal-
der in 60 Jahren liefern wird, welche den angenommenen Ertrag ab-

werfen, man muß also kultiviren und das hierauf verwendete

Kultur-Kapital, sowie die nothwendigen Verwaltungskosten hätten

ebenfalls mit in Rechnung gezogen werden sollen.

Betrachten wir die Bodenwerthc, welche den Berechnungen
der Waldungen zu Grunde gelegt wurden, so sind dieselben mit
Ausnahme von Nr. 6 äußerst niedrig und sollten auf absoluten
Waldboden schließen lassen, was insofern einige Beruhigung
geben könnte, als dann zu erwarten stünde, daß auch die mit
Boden verkauften Wälder, weil keine andere Benutzung dort
selbst möglich wäre, wieder Wald werden müßten. Doch bezwcif-
len wir dieß dennoch, denn wo immer möglich werden Privaten eine

lukrativere Benutzung durch Acker- oder Mattland oder Weiden, statt
der Wälder einzuführen suchen. — Einige dieser KorporationSwäl-
der, welche seit einer langen Reihe von Jahren von dem tüchtigen
Forstinspektor Herrn Keel bewirthschaftet wurden, sind dem

Schreiber dieser Zeilen bekannt und mit Vergnügen erinnert er

sich an einzelne sehr schöne, hoffnungsvolle Bestände. Der Bo-
den ist durchschnittlich gut bis sehr gut und ist nur ein so ge-

ringer Kapitalwerth demselben pro Juchartc beizulegen, so wun-
dert es mich dennoch, daß bei dein großcnthcils schönen und

kräftigen Wuchs der Bestände, die Rente der Wälder die Herren
Finanziers so gar nicht befriedigen konnte! Aber freilich mit
den jetzigen Geld- und Aetien-Unrcrnehmungen und deren Zinsen
und Dividenden ist es den Wäldern bei sorgfältiger und etwas

konservativer Wirthschaft (wohlverstanden wir billigen selbe bis^

zu einem gewissen Grade) schwer zu konkurriren.
So sehr wir uns freuen, daß der Staat wenigstens einen

Theil dieser Waldungen kaufte, so sehr bedauern wir, daß nicht
die ganze Fläche-Zahl in seine Hände überging — daö wäre

auch ein Akt staatSmännischcr Wüöheit gewesen — und gewiß
kein übles Geschäft. — Möchte es uns erspart bleiben, sobald
wieder ähnliches berichten zu müssen — denn wir halten der-

gleichen Akte für daö Forstwesen von den schlimmsten Folgen, und

beneiden in dieser Beziehung wenigstens die St. Galler nicht

wegen ihm höheren, über unsere Begriffe gehenden StaatSweisheit.
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